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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Nachtragshaushaltsgesetz 2016)

A Problem

I. Inhalt und Notwendigkeit des Nachtragshaushalts 2016

Insbesondere vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Silvesternacht in Köln und an anderen
Orten hat die Landesregierung ein Maßnahmenpaket für mehr Innere Sicherheit und bessere
Integration vor Ort beschlossen.
Dieses Maßnahmenpaket umfasst die folgenden 15 Punkte:

a) Hilfe für die Opfer und konsequente Strafverfolgung

1. Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Bereich der Justiz für die Opfer der Straftaten
aus der Silvesternacht in Köln, um diese zu begleiten, allgemeine Hilfestellung zu leisten
und Opfergespräche zu führen.

2. Personelle Verstärkung innerhalb der Staatsanwaltschaften für die noch zügigere Bear-
beitung der anhängigen Verfahren und Übertragung der positiven Erfahrungen mit dem
Modell „Staatsanwalt für den Ort“ durch personelle Bündelung der Zuständigkeiten inner-
halb der Staatsanwaltschaften.

3. Auslobung einer hohen Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der
Täter aus der Silvesternacht in Köln führen.

4. Zugleich konsequente Verfolgung von Straftaten mit rassistischem und fremdenfeindli-
chem Hintergrund durch rechtsradikale Banden und Gruppierungen.
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b) Stärkung der Inneren Sicherheit

5. Schnellere Verfahren
Intensive Nutzung des besonders beschleunigten Strafverfahrens insbesondere in den
Großstädten des Landes.

6. Mehr Polizei vor Ort
Die Präsenz der Polizei auf der Straße wird verstärkt. Dafür sollen möglichst schnell 500
Polizisten zusätzlich an den Kriminalitätsbrennpunkten der Ballungsräume eingesetzt
werden.

7. Ausweitung der Videobeobachtung
In den Ballungsräumen wird die Videobeobachtung an Kriminalitätsbrennpunkten (z.B. auf
den Kölner Ringen) auf der Basis des Polizeigesetzes verstärkt, um Straftäter abzuschre-
cken oder Straftaten besser nachweisen zu können.

8. Prävention aller Formen von sexualisierter Gewalt
Die bestehenden Präventionsprogramme gegen jede Form von sexualisierter Gewalt wer-
den ausgeweitet und, wenn nötig, neu justiert.

9. Intensivierung des Datenaustausches von Polizei und Justiz mit Behörden und Gerichten
im In- und Ausland
Es werden Maßnahmen ergriffen, um eine verlässliche Feststellung der Identität von Straf-
tätern zu ermöglichen und Wiederholungstaten zu verhindern (z. B. durch gespeicherte
Fingerabdrücke).

10. Durchführung von Sicherheitskonferenzen
Der Innenminister wird in den Großstädten zu Sicherheitskonferenzen einladen, an denen
Kommunen, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden beteiligt werden.

c) Mehr Ordnung in den Asylverfahren

11. Beschleunigung der Asylverfahren
Die Asylverfahren müssen dringend beschleunigt werden. Die Landesregierung wird sich
daher einer sachlichen Diskussion aller Maßnahmen auf Bundesebene nicht verschlie-
ßen, die zu der Beschleunigung der Asylverfahren – einschließlich der anhängigen „Alt-
fälle“ – führen. Die Beschleunigung der Verfahren ist der Schlüssel für gelingende Integra-
tion und beugt auch der Entwicklung krimineller Banden und Milieus vor.

12. Zentrale Koordinierungsstellen
Das Land wird die Kommunen bei freiwilligen Ausreisen und bei Ausweisungen noch ef-
fektiver unterstützen. Hierzu werden zentrale Koordinierungsstellen bei den Zentralen
Ausländerbehörden eingerichtet und dort deren Personal verstärkt. Die Koordinierungs-
stelle wird bisherige Unterstützungsleistungen bei Abschiebungen wie Flug- und Trans-
portmanagement bündeln und den Kommunen als zentraler Ansprechpartner für Rück-
kehrfragen zur Verfügung stehen.

13. Beseitigung von Abschiebungshindernissen
Das Fehlen von Reisedokumenten ausreisepflichtiger Personen und die daraus resultie-
rende schwierige und langwierige Beschaffung von Passersatzdokumenten verhindern in
vielen Fällen zügige Abschiebungen. Dies gilt vor allem bei Abschiebungen in nordafrika-
nische Staaten. Die Landesregierung wird gemeinsam mit dem verantwortlichen Bund auf
die Beseitigung von Abschiebungshindernissen hinwirken und sich aktiv an der neuen
Organisationseinheit für die Passersatzpapierbeschaffung beteiligen.
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d) Stärkung der Integration vor Ort

14. Die flächendeckend aufgebauten und gerade gestärkten Kommunalen Integrationszen-
tren werden die Aufgabe der Wertevermittlung als zentrale Aufgabe wahrnehmen und ko-
ordinieren. Dazu sind bereits geeignete Materialien entwickelt worden.

15. Als erstes und bisher einziges Bundesland investiert NRW erhebliche Mittel, um zunächst
3.600 zusätzliche Plätze in Basissprachkursen zu den Angeboten des Bundes zu schaffen
– und dies zu einem möglichst frühen Zeitpunkt.

Die Umsetzung dieses Maßnahmenpakets macht einen Nachtragshaushalt für 2016 erforder-
lich, mit dem die für 2016 benötigten zusätzlichen Planstellen/Stellen, die erforderlichen Per-
sonal- und Sachausgaben sowie die notwendigen Investitionen bereitgestellt werden.

Die konkreten Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des Maßnahmenpakets und die damit zu-
sammenhängenden Planstellen/Stellen und Ausgaben sind in der Anlage 1 dargestellt.

Neben den zusätzlichen Planstellen/Stellen und Ausgaben zur Umsetzung des Maßnahmen-
pakets enthält der Nachtrag noch folgende Positionen:

• 4 zusätzliche Planstellen/Stellen und Ausgaben für den vom Landtag eingesetzten Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss „Silvesternacht 2015“;

• Ausgaben in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR für die Eingangssicherung am Gebäude des
Landtags.

• 6 zusätzliche Planstellen für eine Stabsstelle im Ministerium für Inneres und Kommunales
zur Begleitung des Parlamen-tarischen Untersuchungsausschusses „Silvesternacht
2015“.

B Lösung

Verabschiedung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016.

C Alternativen

Keine.

D Kosten

Die Mehrausgaben werden durch eine Erhöhung der Globalen Minderausgaben in allen Ein-
zelplänen im Epl. 20 – Allgemeine Finanzverwaltung gedeckt. Die Nettoneuverschuldung ist
unverändert.

Die vorgenommenen Veränderungen führen zu keiner Erhöhung des Haushaltsvolumens.
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E Zuständigkeit

Zuständig ist das Finanzministerium.

F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind in unterschiedlicher Weise betroffen.

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Die Unternehmen und die privaten Haushalte sind in unterschiedlicher Weise betroffen.

H Befristung

Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Art. 81 Abs. 3 LV i. V. m. § 11 LHO insgesamt auf
das Haushaltsjahr 2016.
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Gesetzentwurf der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststel-
lung eines Nachtrags zum Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen für das
Haushaltsjahr 2016 (Nachtragshaushalts-
gesetz 2016)

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haus-
haltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsge-
setz 2016) vom 17. Dezember 2015 (GV.
NRW. S. 920)

wird wie folgt geändert:

1. Der dem Haushaltsgesetz 2016 beige-
fügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht,
Finanzierungsübersicht und Kreditfinan-
zierungsplan) wird durch den diesem
Nachtrag beigefügten Gesamtplan er-
setzt.

2. Der dem Haushaltsgesetz 2016 beige-
fügte Haushaltsplan wird nach Maß-
gabe des diesem Gesetz beigefügten
Nachtrags geändert.

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2016 in Kraft.
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Anlage zum 
Haushaltsgesetz 

Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 

2016 

Gesamtplan 

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO) 

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO) 

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO) 

7 
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Haushaltsübersicht 

Einzelplan 

Einnahmen 

2016 
(TEUR) 

Einnahmen 

2015* 
(TEUR) 

Ausgaben 

2016 
(TEUR) 

Verpflich- 
tungsermäch-

tigungen 
2016 

(TEUR) 

Ausgaben 

2015* 
(TEUR) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

20 

Landtag 

Ministerpräsidentin 

Ministerium für Inneres und Kommunales 

Justizministerium 

Ministerium für Schule und Weiterbildung 

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung 

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport 

Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr 

Ministerium für Klimaschutz, Umwett, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 

Finanzministerium 

Landesrechnungshof 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter 

Verfassungsgerichtshof 

Allgemeine Finanzverwaltung 

195,2 

727,5 

178476,4 

1 176 014,2 

266153,0 

1418888,0 

159274,9 

2064174,0 

403063,8 

3276244,7 

1 157776,3 

163,8 

185290,8 

234645,8 

0,2 

59 043512,5 

195,2 

862,3 

189831,2 

1 199239,0 

264874,3 

1239984,8 

109937,3 

1872608,1 

385642,8 

3012818,6 

749035,5 

163,7 

316305,8 

235833,4 

0,2 

56689975,0 

134866,9 

122855,7 

8 553352,8 

4 047246,1 

17 266761,5 

8 254791,7 

3 398422,1 

3 523774,9 

1 006711,4 

4 232562,0 

2 213699,0 

41306,4 

551414,1 

1 093034,2 

58,0 

15 123744,3 

4550,2 

23680,0 

1 326843,4 

57308,2 

293408,8 

758529,0 

244420,0 

1 720068,0 

945308,6 

152603,6 

49978,0 

494260,8 

176923,0 

168052,0 

126171,6 

121340,0 

6 696924,6 

3 877398,3 

16 261650,5 

7 805884,1 

3 024046,4 

3 136509,2 

946322,9 

3 922881,5 

2 113486,4 

41257,1 

825898,2 

1 029572,0 

58,0 

16 337906,4 

Zusammen 69564601,1 66267307,2 69 564601,1 6415933,6 66 267307,2 

* Stand: 4. Nachtragshaushalt 2015 einschl. endgültigem Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2015 = Vorjahresvergleichszahl. 

Hinweis: 

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden,  
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT 

( Mio EUR ) 

I. HAUSHALTSVOLUMEN 	 69.564,6 

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

69.557,7 

	

1. 	Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, 
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren 
und haushaltstechnische Verrechnungen) 

	

2. 	Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, 
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren 
und haushaltstechnische Verrechnungen) 

	

3. 	Finanzierungssaldo 

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

	

4. 	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

	

4.1 	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 

	

4.2 	abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

	

4.3 	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

	

5. 	zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 

	

6. 	abzüglich Zuführung an Rücklagen 

	

7. 	zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 

	

8. 	abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren 

	

9. 	Finanzierungssaldo 

IV. NACHRICHTLICH 
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

Kreditermächtigung (brutto) 

67.575,8 

-1.981,9 

19.964,9 

17.978,9 

1.986,0 

4,2 

0,3 

0,2 

-1.981,9 

1.986,0 

17.978,9 

19.964,9 

KREDITFINANZIERUNGSPLAN 

        

         

        

( Mio EUR ) 

         

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw 

vom Kreditmarkt (brutto) 

       

19.964,9 

         

         

Zusammen 	 19.964,9 

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 	 156,4 

am Kreditmarkt 
	

17.978,9 

Zusammen 	 18.135,4 

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 	 -156,4 

am Kreditmarkt 
	 1.986,0 

Zusammen 
	 1.829,6 

9 
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Begründung

I. Allgemeiner Teil

Inhalt und Notwendigkeit des Nachtragshaushalts 2016

Insbesondere vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Silvesternacht in Köln und an anderen
Orten hat die Landesregierung ein Maßnahmenpaket für mehr Innere Sicherheit und bessere
Integration vor Ort beschlossen.

Dieses Maßnahmenpaket umfasst die folgenden 15 Punkte:

A. Hilfe für die Opfer und konsequente Strafverfolgung

1. Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Bereich der Justiz für die Opfer der Straftaten
aus der Silvesternacht in Köln, um diese zu begleiten, allgemeine Hilfestellung zu leisten
und Opfergespräche zu führen.

2. Personelle Verstärkung innerhalb der Staatsanwaltschaften für die noch zügigere Bear-
beitung der anhängigen Verfahren und Übertragung der positiven Erfahrungen mit dem
Modell „Staatsanwalt für den Ort“ durch personelle Bündelung der Zuständigkeiten inner-
halb der Staatsanwaltschaften.

3. Auslobung einer hohen Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der
Täter aus der Silvesternacht in Köln führen.

4. Zugleich konsequente Verfolgung von Straftaten mit rassistischem und fremdenfeindli-
chem Hintergrund durch rechtsradikale Banden und Gruppierungen.

B. Stärkung der Inneren Sicherheit

5. Schnellere Verfahren
Intensive Nutzung des besonders beschleunigten Strafverfahrens insbesondere in den
Großstädten des Landes.

6. Mehr Polizei vor Ort
Die Präsenz der Polizei auf der Straße wird verstärkt. Dafür sollen möglichst schnell 500
Polizisten zusätzlich an den Kriminalitätsbrennpunkten der Ballungsräume eingesetzt
werden.

7. Ausweitung der Videobeobachtung
In den Ballungsräumen wird die Videobeobachtung an Kriminalitätsbrennpunkten (z.B. auf
den Kölner Ringen) auf der Basis des Polizeigesetzes verstärkt, um Straftäter abzuschre-
cken oder Straftaten besser nachweisen zu können.

8. Prävention aller Formen von sexualisierter Gewalt
Die bestehenden Präventionsprogramme gegen jede Form von sexualisierter Gewalt wer-
den ausgeweitet und, wenn nötig, neu justiert.

9. Intensivierung des Datenaustausches von Polizei und Justiz mit Behörden und Gerichten
im In- und Ausland
Es werden Maßnahmen ergriffen, um eine verlässliche Feststellung der Identität von Straf-
tätern zu ermöglichen und Wiederholungstaten zu verhindern (z. B. durch gespeicherte
Fingerabdrücke).

10. Durchführung von Sicherheitskonferenzen
Der Innenminister wird in den Großstädten zu Sicherheitskonferenzen einladen, an denen
Kommunen, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden beteiligt werden.
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C. Mehr Ordnung in den Asylverfahren

11. Beschleunigung der Asylverfahren
Die Asylverfahren müssen dringend beschleunigt werden. Die Landesregierung wird sich
daher einer sachlichen Diskussion aller Maßnahmen auf Bundesebene nicht verschlie-
ßen, die zu der Beschleunigung der Asylverfahren – einschließlich der anhängigen „Alt-
fälle“ – führen. Die Beschleunigung der Verfahren ist der Schlüssel für gelingende Integra-
tion und beugt auch der Entwicklung krimineller Banden und Milieus vor.

12. Zentrale Koordinierungsstellen
Das Land wird die Kommunen bei freiwilligen Ausreisen und bei Ausweisungen noch ef-
fektiver unterstützen. Hierzu werden zentrale Koordinierungsstellen bei den Zentralen
Ausländerbehörden eingerichtet und dort deren Personal verstärkt. Die Koordinierungs-
stelle wird bisherige Unterstützungsleistungen bei Abschiebungen wie Flug- und Trans-
portmanagement bündeln und den Kommunen als zentraler Ansprechpartner für Rück-
kehrfragen zur Verfügung stehen.

13. Beseitigung von Abschiebungshindernissen
Das Fehlen von Reisedokumenten ausreisepflichtiger Personen und die daraus resultie-
rende schwierige und langwierige Beschaffung von Passersatzdokumenten verhindern in
vielen Fällen zügige Abschiebungen. Dies gilt vor allem bei Abschiebungen in nordafrika-
nische Staaten. Die Landesregierung wird gemeinsam mit dem verantwortlichen Bund auf
die Beseitigung von Abschiebungshindernissen hinwirken und sich aktiv an der neuen
Organisationseinheit für die Passersatzpapierbeschaffung beteiligen.

D. Stärkung der Integration vor Ort

14. Die flächendeckend aufgebauten und gerade gestärkten Kommualen Integrationszentren
werden die Aufgabe der Wertevermittlung als zentrale Aufgabe wahrnehmen und koordi-
nieren. Dazu sind bereits geeignete Materialien entwickelt worden.

15. Als erstes und bisher einziges Bundesland investiert NRW erhebliche Mittel, um zunächst
3.600 zusätzliche Plätze in Basissprachkursen zu den Angeboten des Bundes zu schaffen
– und dies zu einem möglichst frühen Zeitpunkt.

Die Umsetzung dieses Maßnahmenpakets macht einen Nachtragshaushalt für 2016 erforder-
lich, mit dem die für 2016 benötigten zusätzlichen Planstellen/Stellen, die erforderlichen Per-
sonal- und Sachausgaben sowie die notwendigen Investitionen bereitgestellt werden.

Neben den zusätzlichen Planstellen/Stellen und Ausgaben zur Umetzung des Maßnahmen-
pakets enthält der Nachtrag noch folgende Positionen:

• 4 zusätzliche Planstellen/Stellen und Ausgaben für den vom Landtag eingesetzten Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss „Silvesternacht 2015“;

• Ausgaben in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR für die Eingangssicherung am Gebäude des
Landtags.

• 6 zusätzliche Planstellen für eine Stabsstelle im Ministerium für Inneres und Kommunales
zur Begleitung des Parlamen-tarischen Untersuchungsausschusses „Silvesternacht
2015“.
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II. Besonderer Teil

Zu Artikel 1:

Zu Nr. 1 und 2:
Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.

Zu Artikel 2:

Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel.
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